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Informationsblatt zur Verarbeitung von Bewerberdaten gem. Art. 13 DS-GVO 
 
Hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die ARA GmbH 
Auto und Reise Assistance und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte. 
 

Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und wer ist Datenschutzbeauftragter?  
 
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist  
ARA GmbH Auto und Reise Assistance 
Kastanienweg 2 
91438 Bad Windsheim 
Tel.: 0 98 41 / 4 09 709 
Fax: 0 98 41 / 4 09 887 
E-Mail: geschaeftsleitung@ara-assistance.de 
(im Folgenden auch „ARA Assistance“ genannt) 
 
Die Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten können Sie der Datenschutzerklärung auf unserem 
Internet-Auftritt entnehmen.  

Woher stammen Ihre personenbezogenen Daten? 
 
Ihre personenbezogenen Daten werden grundsätzlich direkt bei Ihnen im Rahmen des Einstellungsprozes-
ses erhoben, insbesondere aus den Bewerbungsunterlagen, dem Bewerbungsgespräch und aus dem Per-
sonalfragebogen.  
 
Daneben erhalten wir Daten von Dritten (z. B. Stellenvermittlung).  

Für welche Zwecke und auf welcher Rechtsgrundlage werden Daten verarbeitet? 
 
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der Bestimmungen der EU-Datenschutz-
Grundverordnung (DS-GVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG).  
 
In erster Linie dient die Datenverarbeitung der Begründung des Beschäftigungsverhältnisses. Die vorrangi-
ge Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 88 Abs. 1 DS-GVO i. V. m. § 26 Abs. 1 BDSG.  
 
Ihre Daten werden ausschließlich zur Besetzung der konkreten Stelle, auf die Sie sich beworben haben, 
verarbeitet.  
 
Möchten Sie bei einer Absage in unseren Bewerberpool aufgenommen werden, benötigen wir hierzu eine 
Einwilligungserklärung von Ihnen. 
 
Soll Ihre Bewerbung für andere offene Stellen im Unternehmen berücksichtigt werden, benötigen wir 
hierzu eine Einwilligungserklärung von Ihnen. 
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Wie lange werden Ihre Daten gespeichert? 
 
Im Falle einer Einstellung übernehmen wir Ihre Bewerbungsunterlagen in Ihre Personalakte. 
 
Im Falle einer Absage werden Ihre Bewerbungsunterlagen spätestens sechs Monate nach Abschluss des 
Bewerbungsverfahrens gelöscht, sofern Sie uns nicht eine Einwilligung zur längeren Aufbewahrung (Be-
werberpool) erteilt haben. In diesem Falle speichern wir Ihre Daten bis auf Widerruf. 
 

Wer bekommt Ihre Daten? 
 
Innerhalb unseres Unternehmens erhalten nur die Personen und Stellen (z. B. Geschäftsführung, Fachbe-
reich, Betriebsrat) Ihre personenbezogenen Daten, die in die Entscheidung über Ihre Einstellung einge-
bunden sind. 
 
Wir übermitteln Ihre Daten an Dritte, z.B. Unternehmen unserer Unternehmensgruppe, wenn wir vorher 
Ihre Einwilligung eingeholt haben. 

Welche Rechte können Sie als Betroffener geltend machen? 
 
Sie haben die Rechte aus den Art. 15 – 22 DS-GVO: 
 
– Recht auf Auskunft (Art. 15 DS-GVO) 
– Recht auf Berichtigung (Art. 16 DS-GVO) 
– Recht auf Löschung (Art. 17 DS-GVO) 
– Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO) 
– Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung (Art. 21) 
– Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO) 
 
Bitte wenden Sie sich hierzu an folgende Stelle: 
ARA GmbH Auto und Reise Assistance 
Der Datenschutzbeauftragte 
Kastanienweg 2 
91438 Bad Windsheim 
Tel.: 0 98 41 / 4 09 709 
Fax: 0 98 41 / 4 09 887 
E-Mail: datenschutz@ara-assistance.de 
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Wo können Sie sich beschweren? 
 
Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben genannten Datenschutzbeauftragten 
oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Hier erhalten Sie eine Liste der deutschen Auf-
sichtsbehörden: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html 

Werden Ihre Daten in ein Drittland übermittelt? 
 
Wir übermitteln Ihre Bewerberdaten nicht in Drittländer. 

Sind Sie verpflichtet, Ihre Daten bereitzustellen? 
 
Um Ihre Bewerbung berücksichtigen zu können, benötigen wir von Ihnen diejenigen personenbezogenen 
Daten, die für die Entscheidung über die Begründung des Beschäftigungsverhältnisses erforderlich sind.  

Inwieweit finden automatisierte Einzelfallentscheidungen oder Maßnahmen zum Profiling statt? 
 
Wir nutzen keine rein automatisierten Verarbeitungsprozesse zur Herbeiführung einer Entscheidung. 


